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Liebe Leserinnen,
liebe Leser.

Es ist uns eine Freude, Ihnen heute
unsere bereits zweiundzwanzigste

Kanzleizeitschrift vorstellen zu dürfen.

Das Steuerrecht entwickelt sich stetig weiter. 
Uns liegt viel daran, Sie aktuell und anschaulich 
zu informieren. Wir haben daher wichtige
Änderungen und Informationen aus dem
Bereich Steuern, Recht und Wirtschaft für Sie 
zusammengestellt.

Gleichwohl wollen wir Ihnen auch Neuigkeiten 
aus unserem Kanzleialltag nicht vorenthalten.
Bei Fragen zu den angesprochenen Themen 
sind wir gerne persönlich für Sie da.

Herzliche Grüße und viel Freude beim Lesen,
Ihr Steuerberater

Christian Walczak
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Bild des Monats
Schwebfliegen sind die elegantesten Flugkünstler unter den 
Insekten. Mit bis zu 300 Flügelschlägen in der Sekunde können 
sie kolibrigleich in der Luft stehen. Sie manövrieren blitzartig, 
sind ebenso schnell im Vorwärts- wie im Rückwärtsgang.





(05) BVerfG-Urteil vom 10.04.2018 1 BvL 11/14, 1 BvL 12/14, 
1 BvL 1/15, 1 BvR 639/11, 1 BvR 889/12.
(06) Vgl. FG Rheinland-Pfalz vom 23.11.2023 4 V 1295/23 
und 4 V 1429/23 (EFG 2024 S. 93 und S. 135), anders 
Sächsisches FG vom 24.10.2023 2 K 574/23, das gegen das 
Bundesmodell (in Sachsen mit  abweichenden Steuermess-
zahlen)  keine Einwände hatte.
(07) Az. des BFH: II B 78/23 und II B 79/23.
(08) Weitere anhängige Verfahren: FG Berlin-Brandenburg
3 K 3142/23, FG Rheinland-Pfalz 4 K 1205/23, FG Köln 4 K 
2189/23, FG Düsseldorf 11 K 2310/23 Gr und
11 K 2309/23 Gr.

(09) Siehe hierzu § 23 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG.
(10) Siehe BFH-Urteil vom 26.09.2023 IX R 13/22; anders 
noch BFH-Urteil vom 20.04.2004 IX R 5/02 (BStBl 2004 II 
S. 987).

(11) Zur abweichenden bisherigen Auffassung der Finanz-
verwaltung siehe BMF-Schreiben vom 14.03.2006 – IV B 2 
–S 2242 – 7/06 (BStBl 2006 I S. 253), Rz. 43.
(12) Zur Ausnahme bei Personengesellschaften siehe § 23 
Abs. 1 Satz 4 EStG.

01
Verfassungswidrigkeit
der Grundsteuerwertermittlung?

Infolge des Urteils des Bun-
desverfassungsgerichts5 zur 

Ermittlung der für die Grund-
steuer maßgeblichen Grund-
stückswerte werden zum 
01.01.2025 alle Grundstücke 
in Deutschland neu bewertet. 
Die Berechnung der neuen 
Grundsteuerwerte für Grund-
stücke erfolgt jedoch nicht 
bundeseinheitlich. Die Länder  
Baden-Württemberg, Bayern, 
Hamburg, Hessen, Nieder-
sachsen sowie die Länder 
Saarland und Sachsen haben 
die „Länderöffnungsklausel“ 
in Anspruch genommen und 
vom sog. Bundesmodell ab-
weichende Regelungen  ge-
schaffen.

Das Bundesmodell steht im 
Verdacht, verfassungswidrig 
zu sein. Ein Finanzgericht hat 
in zwei Beschlüssen6 erheb-
liche Zweifel an der Verfas-
sungsmäßigkeit der neuen Be-
wertungsmethode geäußert. 
Das Gericht beanstandete ins-
besondere, dass die gewählte 
Regelung eine gleichheitswid-
rige Nivellierung der Grund-
stücksbewertung bewirkt, 
die zu einer systematischen 
Unterbewertung hochwertiger 
Immobilien und zu einer  sys-

tematischen Überbewertung 
von Immobilien mit schlechten 
Ausstattungsmerkmalen bzw. 
in schlechteren Lagen führt.

Außerdem wurde das recht-
mäßige Zustandekommen der 
Bodenrichtwerte wegen gro-
ßer  Daten lücken bei deren 
Ermittlung angezweifelt. 
Inzwischen sind die Verfahren 
beim Bundesfinanzhof7 anhän-
gig, sodass die weitere Ent-
wicklung abzuwarten ist.8

Gewinne aus der Veräuße-
rung einer privaten, nicht 

zu eigenen Wohnzwecken ge-
nutzten9  Immobilie sind regel-
mäßig dann steuerpflichtig, 
wenn zwischen dem Erwerb 
und dem Verkauf nicht mehr 
als 10 Jahre liegen.

Der Erbfall stellt grundsätzlich 
keinen entgeltlichen Erwerb 
und damit keine Anschaffung 
dar.

Sofern die Veräußerungsfrist 
des Erblassers abgelaufen 
ist, liegt beim Verkauf eines 
geerbten Grundstücks somit 
kein steuerpflichtiges Veräu-
ßerungsgeschäft vor. 

Der Bundesfinanzhof10 hatte 
zu entscheiden, ob der entgelt-
liche Erwerb eines Anteils an 
einer (Mit-)Erbengemeinschaft 
zu einer anteiligen Anschaf-
fung eines zur Gemeinschaft 
gehörenden Grundstücks 
führt.

Dieser Auffassung ist der Bun-
desfinanzhof jetzt entgegen-
getreten.11

Ein steuerpflichtiges Veräu-
ßerungsgeschäft liegt nach 
Auffassung des Gerichts nicht 
vor, da das veräußerte Vermö-
gen hierfür zuvor auch „ange-
schafft“ sein müsse. Dies sei 
aber nicht der Fall.

Der Kauf von Anteilen an ei-
ner Erbengemeinschaft stehe 
nicht dem anteiligen Erwerb 
der im Gesamthandsvermö-
gen enthaltenen Wirtschafts 
-güter gleich.12

Danach liegt kein steuerpflich-
tiges Veräußerungsgeschäft 
vor.

Beispiel:
A ist Mitglied einer aus 3 
Erben bestehenden Erben-
gemeinschaft. A kaufte die 
Anteile der Miterben und ver-
äußerte anschließend die zur 
Erbengemeinschaft gehören-
de  Immobilie. Das Finanzamt 
besteuerte den Verkauf als 
steuerpflichtiges privates  Ver-
äußerungsgeschäft.

02
Veräußerung
von Nachlassvermögen 
nach Erwerb von Antei-
len an einer  Erben ge-
meinschaft
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(13) Bei älteren Kindern gilt das nur im Fall einer vor dem 25. Lebensjahr eingetretenen Behinderung. (14) BFH-Urteil vom 11.05.2023 III R 9/22 (BStBl 2023 II S. 861); siehe Informationsbrief September 2023 Nr. 2. (15) Az.: 2 BvR 1041/23. (16) Siehe dazu BFH-Urteil vom 19.08.2002 VIII R 30/01 (BStBl 2003 II S. 131) sowie H 6.11 „Aufbewahrung“ EStH. (17) Elektronisch übermittelte (digitale) Kontoauszüge sind entspre-
chend den gesetzlichen Anforderungen in  Bezug auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Unveränderbarkeit aufzubewahren. Die alleinige Aufbewahrung entsprechender Papierausdrucke genügt den gesetzlichen Aufbewahrungspflichten nicht. Soweit Kontoauszüge bzw. Monatssammelkontoauszüge in Papierform von Kreditinstituten zur Verfügunggestellt werden, ist zu empfehlen, diese weiterhin zu  archivieren. (18) Siehe § 41 
Abs. 1 Satz 9 EStG. (19)  Siehe § 147 Abs. 5 und Abs. 6 AO; § 9 Abs. 5 Beitragsverfahrensverordnung.

03
Kinderbetreuungskosten
nur bei Haushaltszugehörigkeit – Regelung verfassungswidrig?

Bei getrenntlebenden El-
ternteilen werden die Kin-

derfreibeträge grundsätzlich 
aufgeteilt. Das heißt, auch der 
Elternteil erhält den halben 
Kinderfreibetrag, bei dem das 
Kind nicht lebt.

Neben dem Kinderfreibetrag 
können bis zum 14. Lebens-
jahr des Kindes13 auch Auf-
wendungen für Dienstleistun-
gen zur Betreuung des Kindes 
steuerlich als Sonderausga-
ben berücksichtigt werden (§ 
10 Abs. 1 Nr. 5 EStG). Das gilt 
nicht für Unterricht, Sport und 
Freizeitaktivitäten, aber z. B. 
für den Kindergarten. Abzugs-

04
Vernichtung
von Buchhaltungsunterlagen

Für Buchhaltungsunter-
lagen gelten bestimmte 

Aufbewahrungsfristen (vgl. § 
147 AO). Im  Jahresabschluss 
kann ggf. für die zukünftigen 
Kost en der Aufbewahrung 
dieser Unterlagen eine Rück-
stellung gebildet  werden.16

Mit Ablauf der gesetzlichen 
Fristen können nach dem 
31.12.2023 insbesondere fol-
gende Unterlagen  vernichtet 
werden:

10-jährige Aufbewahrungsfrist:

fähig sind 2/3 der Aufwendun-
gen, höchstens 4.000 Euro 
jährlich pro Kind.

Der Sonderausgabenabzug 
setzt aber eine Haushaltszu-
gehörigkeit des Kindes voraus, 
er kann also nicht von dem ge-
trenntlebenden  Elternteil  gel-
tend gemacht werden, auch 
wenn dieser seiner Unterhalts-
pflicht durch entsprechende 
Zahlungen nachkommt.

Der Bundesfinanzhof14 hatte 
darin keine unzulässige steu-
erliche Benachteiligung dieses 
Elternteils gesehen und die 
Regelung für verfassungsge-
mäß gehalten.

Gegen die Entscheidung 
des höchsten Finanzgerichts 
wurde jetzt Verfassungsbe-
schwerde eingelegt, sodass 
die Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts15 abzu-
warten ist.

• Bücher, Journale, Konten 
usw., in denen die letzte 
Eintragung 2013 und frü-
her erfolgt ist

• Jahresabschlüsse, Lage-
berichte, Eröffnungsbi-
lanzen und Inventare, die 
2013 oder früher aufge-
stellt wurden, sowie die zu 
ihrem Verständnis erforder-
lichen Unterlagen

• Buchungsbelege (z. B. 
Rechnungen, Bescheide, 
Zahlungsanweisungen, 
Kontoaus-züge,17 Lohn- 
bzw.  Gehaltslisten, Reise-
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Tunal Steuerberatungsgesellschaft mbH   08

(13) Bei älteren Kindern gilt das nur im Fall einer vor dem 25. Lebensjahr eingetretenen Behinderung. (14) BFH-Urteil vom 11.05.2023 III R 9/22 (BStBl 2023 II S. 861); siehe Informationsbrief September 2023 Nr. 2. (15) Az.: 2 BvR 1041/23. (16) Siehe dazu BFH-Urteil vom 19.08.2002 VIII R 30/01 (BStBl 2003 II S. 131) sowie H 6.11 „Aufbewahrung“ EStH. (17) Elektronisch übermittelte (digitale) Kontoauszüge sind entspre-
chend den gesetzlichen Anforderungen in  Bezug auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Unveränderbarkeit aufzubewahren. Die alleinige Aufbewahrung entsprechender Papierausdrucke genügt den gesetzlichen Aufbewahrungspflichten nicht. Soweit Kontoauszüge bzw. Monatssammelkontoauszüge in Papierform von Kreditinstituten zur Verfügunggestellt werden, ist zu empfehlen, diese weiterhin zu  archivieren. (18) Siehe § 41 
Abs. 1 Satz 9 EStG. (19)  Siehe § 147 Abs. 5 und Abs. 6 AO; § 9 Abs. 5 Beitragsverfahrensverordnung.

kostenabrechnungen, Be-
wirtungsbelege) aus dem 
Jahr 2013

6-jährige Aufbewahrungsfrist:

• Lohnkonten und Unter-
lagen (Bescheinigungen) 
zum Lohnkonto mit Eintra-
gungen aus 2017 oder frü-
her18

• Sonstige Dokumente (z. 
B. Ausfuhr- bzw. Einfuhrun-

terlagen, Auftragsbücher, 
Frachtbriefe, abgelaufene 
Darlehensverträge, Ver- 
sicherungspolicen) sowie 
Geschäftsbriefe aus dem 
Jahr 2017 oder früher

Aufzubewahren sind alle Un-
terlagen, die zum Verständ-
nis und zur Überprüfung der 
Aufzeichnungspflichten von 
Bedeutung sind. Dies gilt so-
wohl für Unterlagen in Papier-

form als auch für Unterlagen 
in Form von Daten, Daten-
sätzen und elektronischen 
Dokumenten; die Grundsätze 
der ordnungsmäßigen Buch-
führung sind einzuhalten.

Während des Auf bewahrungs-
zeitraums muss der Zugriff 
auf diese Daten, die Lesbar-
keit und die maschinelle Aus-
wertbarkeit möglich sein.19

Eingehende elektronische 



Rechnungen, Handels- und 
Geschäftsbriefe oder sonsti-
ge bedeutsame Dokumente 
sind in dem Format unverän-
dert aufzubewahren, in dem 
sie empfangen wurden (z. B. 
im PDF- oder Bildformat); sie  
dürfen nicht vor Ablauf der Auf-
bewahrungspflicht gelöscht 
werden.

Werden Papierdokumente 
in elektronische Dokumente 
umgewandelt („gescannt“), 
muss das Verfahren doku- 
mentiert werden, durch das 
insbesondere die inhaltliche 
Übereinstimmung mit dem Ori-
ginal sowie die Lesbarkeit und 
Vollständigkeit sichergestellt 
werden.20

Die Aufbewahrungsfrist be-
ginnt mit dem Schluss des 
Kalenderjahrs, in dem die 
letzte Eintragung in das Buch 
gemacht, das Inventar, die Er-
öffnungsbilanz, der Jahresab-
schluss oder der Lagebericht 
aufgestellt, der Handels- oder 
Geschäftsbrief empfangen 
oder abgesandt worden oder 
der Buchungsbeleg entstan-
den ist, ferner die Aufzeich-
nung vorgenommen worden 
ist oder die sonstigen Unterla-
gen entstanden sind.

Die Vernichtung von Unterla-
gen ist allerdings dann nicht 
zulässig, wenn die Frist für die  
Steuer festsetzung noch nicht 
abgelaufen ist (vgl. §§ 169, 
170 AO).

Bei der Entscheidung über 
die Vernichtung von Buchhal-
tungsunterlagen ist grundsätz-
lich auch zu prüfen, ob und 
welche Unterlagen evtl. als  
Beweise für eine spätere Be-
triebsprüfung bzw. für ein ggf. 
noch zu führendes Rechtsmit-

tel – trotz der offiziellen Ver-
nichtungsmöglichkeit – weiter-
hin aufbewahrt werden sollten.

05
Verfassungs-
mäßigkeit
der Säumniszuschläge

Das Bundesverfassungs-
gericht hatte im Jahr 2021 

entschieden,21 dass die Ver-
zinsung von Steuernachforde-
rungen und -erstattungen22 in 
Höhe von 0,5 % pro Monat für 
Verzinsungszeiträume ab dem 
01.01.2014 verfassungswidrig 
ist.

Bis zum 31.12.2018 gilt die 
Regelung dennoch fort, wäh-
rend der Gesetzgeber für Ver-
zinsungszeiträume ab 2019 zu 
einer Neuregelung verpflichtet 
wurde. Aktuell erfolgt diese 
Verzinsung mit 0,15 % pro Mo-
nat.23

Die Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts bezog 
sich jedoch ausdrücklich nur 
auf die Verzinsung von Steuer-
nachforderungen und -erstat-
tungen, sodass Unsicherheit 
bestand, ob die Grundsätze 
dieser Entscheidung auch auf 
die Festsetzung von Säum-
niszuschlägen, die bei ver-
späteter Zahlung einer fälligen 
Steuer entstehen,24 anzuwen-
den sind und die Festsetzung 
von Säumniszuschlägen damit 
gleichfalls verfassungswidrig 
ist.
Mit fünf aktuell veröffentlich-
ten Entscheidungen hat der 
Bundesfinanzhof25 jetzt – wohl 
abschließend – klargestellt, 

dass auch bei einem struktu-
rellen Niedrigzinsniveau kei-
ne verfassungsrechtlichen 
Bedenken gegen die Höhe 
der Säumniszuschläge beste-
hen. Dies gilt sowohl für Ent-
stehungszeiträume bis zum 
31.12.2018 als auch für Zeit-
räume ab 2019.

06
Gel tendma-
chung
des Pflege-Pauschbe-
trags

Ist eine Person pflegebedürf-
tig, wird die Pflege in vielen 

Fällen zumindest teilweise 
von den  Angehörigen über-
nommen, damit der Pflege-
bedürftige weiterhin zu Hause 
in seinem bisherigen Umfeld 
wohnen bleiben kann. Pfle-
gende Angehörige wie z. B. 
Kinder oder andere pflegende 
Personen (wie z. B. der Le-
benspartner), die ein enges 
persönliches Verhältnis zum  
Pflegebedürftigen haben, kön-
nen hierfür im Rahmen der 
außer gewöhnlichen Belastun-
gen den Pflege-Pauschbetrag 
geltend machen.26 Die Pflege 
muss unentgeltlich, in der 
Wohnung des Gepflegten oder 
in der des Pflegenden erfol-
gen; Hilfe durch einen ambu-
lanten Pflegedienst ist hierbei 
unschädlich.27

Bis einschließlich 2020 kam 
der Pflege-Pauschbetrag von 
924 Euro lediglich bei der Pfle-
ge von Personen mit Pflege-
grad 4 oder 5 bzw. hilflosen 
Personen (Merkzeichen H) in 

09   Tunal Steuerberatungsgesellschaft mbH



(5) Siehe dazu § 23 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG sowie BMF-
Schreiben vom 05.10.2000 – IV C 3 – S 2256 – 263/00 
(BStBl 2000 I S. 1383), Rz. 25.
(6) BMF-Schreiben vom 05.10.2000 (Fußnote 5), Rz. 23.

(20) Siehe dazu die sog. GoBD-Grundsätze (zuletzt BMF-
Schreiben vom 28.11.2019 –IV A 4 – S 0316/19/10003, 
BStBl 2019 I S. 1269).
(21) BVerfG vom 08.07.2021 1 BvR 2237/14, 1 BvR 
2422/17.
(22) Siehe §§ 233a, 238 AO.
(23) Siehe § 238 Abs. 1a AO.
(24) Siehe § 240 Abs. 1 AO.
(25) Vgl. BFH vom 23.08.2023 X R 30/21 sowie vom 
13.09.2023 XI B 38/22 (AdV), XI B 52/22 (AdV) und X B 
52/23 (AdV)  sowie vom 16.10.2023 V B 49/22 (AdV).
(26) Vgl. § 33b Abs. 6 EStG, H 33b „Pflege-Pauschbetrag“ 
EStH.
(27) R 33b Abs. 4 EStR.
(28) R 33b Abs. 1 Satz 1 EStR.
(29) Siehe „Anlage Außergewöhnliche Belastungen“ der  
Formulare zur Einkommensteuererklärung, Abschn. „Pflege-
Pauschbetrag“.
(30) § 33 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 GrStG; besondere 
Voraussetzungen  gelten bei Betrieben der Land- und Forst-
wirtschaft und bei  eigengewerblich genutzten Grundstücken 
(siehe § 33 Abs. 1 Satz 3 GrStG).
(31) Siehe OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 02.05.2016 6 
A 10971/15.

07
Erlass
von Grundsteuer wegen 
Ertragsminderung

Betracht. Seit 2021 können 
bereits ab dem Pflegegrad 2 
folgende Pflege-Pauschbeträ-
ge durch den Pflegenden gel-
tend gemacht werden:

 bei Pflegegrad 2  600 EURO
 bei Pflegegrad 3          1.100 EURO
 bei Pflegegrad 4   
 oder 5 bzw.
 Merkzeichen H            1.800 EURO

Eine zumutbare Belastung 
wird nicht angerechnet. Erfolgt 
die Pflege durch mehrere Per-
sonen, ist der Pauschbetrag 
gleichmäßig auf die tatsäch-
lich pflegenden Personen auf-
zuteilen. Der Pauschbetrag 
kann auch mehrfach gewährt 
werden, wenn mehrere Perso-
nen wie z. B. beide Elternteile 
gepflegt werden.28

Insbesondere bei der erstma-
ligen Geltendmachung oder 
einer höheren Einstufung wird 
ein Nachweis über die Pflege 
bedürftigkeit benötigt. Für die 
Geltendmachung des Pausch-
betrags sind Angaben zum 
Pflegegrad, die Steuer-Iden-
tifikationsnummer des Pflege-
bedürftigen sowie ggf. Name 
und Anschrift der weiteren 
pflegenden Person erforder-
lich.29

Die entsprechenden Unterla-
gen bzw. Angaben  sollten vor-
abbeschafft werden.

Ein Erlass von Grundsteuer 
wegen einer Ertragsmin-

derung bei bebauten Grund-
stücken kommt nicht nur bei 

außergewöhnlichen und vor-
übergehenden Umständen in 
Betracht, sondern z. B. auch 
bei schwacher  Mietnachfra-
ge bzw. Unvermietbarkeit der 
Immobilie aufgrund der allge-
mein schwierigen Wirtschafts-
lage.

Der Erlass der Grundsteuer ist 
abhängig von der Minderung 
des Rohertrags (bei Mietwohn-
grundstücken die Jahresroh-
miete); Voraussetzung ist eine 
Ertragsminderung von über 50 
%:30

Ein Erlass kommt nur in Be-
tracht, wenn der  Vermieter die 
Minderung des Ertrags nicht 
zu vertreten hat.

Bei einer leer stehenden 
Wohnung muss der Vermie-
ter nachweisen, dass er sich 
nachhaltig und ernsthaft um 
eine Vermietung zu einem 
marktgerechten Mietzins be-
müht hat.

Hierfür ist es notwendig, dass 
der Grundstückseigentümer 
versucht haben muss, den 
Kreis der möglichen  Interes-
senten möglichst umfassend 
zu erreichen.

Angesichts der weitreichenden 
Nutzung des  Internets ist es 
im Regelfall erforderlich, dass 
eine Bewerbung leer stehen-
der Immobilien über dieses 
Medium – und zwar auch in 
den einschlägigen Suchpor-
talen –  erfolgt.

Nicht ausreichend ist dagegen 
das Anbieten z. B. lediglich auf 
der Homepage des Vermieters 
oder des beauftragten Mak-
lers.31

Der Antrag auf Erlass der 
Grundsteuer für das Jahr 2023 
ist bis zum 31.03.2024 zu stel-

len; die Frist kann grundsätz-
lich nicht verlängert werden 
(vgl. Abschn. 41 GrStR).

08
Privates
Veräußerungsgeschäft: 
eine Steuerbefreiung bei 
Nutzung durch Eternteil

Die Veräußerung eines pri-
vaten Grundstücks unter-

liegt grundsätzlich der Ein-
kommensbesteuerung, wenn 
zwischen Erwerb und Verkauf 
der Immobilie nicht mehr als 
10 Jahre liegen, es sei denn, 
die Immobilie wurde während 
der gesamten Zeit zwischen 
Anschaffung und Veräußerung 
oder im Jahr der Veräußerung 
und in den beiden vorange-
gangenen Jahren zu eigenen 
Wohnzwecken genutzt.5

Die Finanzverwaltung6 erkennt 
eine Steuerfreiung darüber hi-
naus auch an, wenn der Eigen-
tümer die Wohnung seinem 
Kind, für das er Anspruch auf 
Kindergeld oder auf einen Kin-
derfreibetrag hat, (unentgelt-
lich) zur alleinigen Nutzung zu 
Wohnzwecken überlässt. Eine 
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(07) Vgl. z. B. BFH-Urteil vom 14.02.2023 IX R 11/21 (BStBl 2023 II S. 642); siehe auch Informationsbrief Juli 2023 Nr. 6.
(08) BFH-Urteil vom 14.11.2023 IX R 13/23; siehe auch Informationsbrief August 2023 Nr. 1.
(11) Siehe BMF-Schreiben vom 16.12.2021 – IV C 3 – S 2221/20/10012 (BStBl 2022 I S. 155), Rz. 88 bis 89a.
(12) BMF-Schreiben vom 16.12.2021 (Fußnote 11), Rz. 89b.
(13) Siehe BMF-Schreiben vom 28.12.2023 – IV C 3 – S 2221/20/10012 (BStBl 2024 I S. 209).
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Mitnutzung der Wohnung z. B. 
durch den geschiedenen Ehe-
partner erfüllt jedoch nicht die 
Voraussetzung der Nutzung 
zu eigenen Wohnzwecken.7

Wie der Bundesfinanzhof8 
jetzt klargestellt hat, kommt 
eine Befreiung von der Be-
steuerung ebenfalls nicht in 
Betracht, wenn andere (auch 
unterhaltsberechtigte) Ange-
hörige die Wohnung genutzt 
haben.

Im Streitfall erwarben die Ehe-
leute eine Eigentumswohnung, 
die sie ihrer (Schwieger-)Mut-
ter unentgeltlich zur Nutzung 
zu Wohnzwecken überließen. 
Nach deren Ableben veräußer-
ten die Eheleute die Wohnung 
innerhalb der 10-Jahres-Frist.

Der Bundesfinanzhof hat im 
vorliegenden Fall entschie-
den, dass die Überlassung der 
Wohnung an die (Schwieger-)
Mutter nicht zu einer Ausnah-
me von der Besteuerung nach 
§ 23 Abs. 1 Nr. 1 EStG führt. 

Dem Eigentümer der Woh-
nung – so das Gericht – kön-
ne keine mittelbare Nutzung 
zu Wohnzwecken durch die 
Überlassung der Eigentums-
wohnung an die Mutter zu-
gerechnet werden. Danach 
liegt keine Befreiung von der 
Besteuerung vor, sodass ein 
eventueller Gewinn aus dem 
Verkauf der Eigentumswoh-
nung als privates Veräuße-
rungsgeschäft zu versteuern 
ist.

09
Bonuszahlun-
gen
von Krankenkassen – 
Vereinfachungsrege-
lung verlängert

Beiträge für eine gesetzliche 
oder private Krankenversi-

cherung sind im Rahmen der 
sog. Basisversorgung in vol-
lem Umfang als Sonderaus-
gaben abzugsfähig.

Leistet die Krankenkasse (Bo-
nus-) Zahlungen an ihre Mit-
glieder, ist zu prüfen, ob eine 
den Sonderausgabenabzug 
mindernde Beitragsrücker-
stattung vorliegt. Dies ist re-
gelmäßig dann der Fall, wenn 
sich die Bonuszahlung auf 
eine Maßnahme bezieht, die 
vom Basiskrankenversiche-
rungsschutz umfasst ist (ins-
besondere gesundheitliche 
Vorsorge- oder Schutzmaß-
nahmen, z. B. zur Früherken-
nung bestimmter Krankheiten), 
oder für aufwandsunabhängi-
ges Verhalten (wie z. B. Nicht-
raucher-Status oder gesundes 
Körpergewicht) gewährt wird.

Eine Beitragsrückerstattung 
liegt allerdings dann nicht vor, 
wenn im Bonusprogramm der 
Krankenkasse (zusätzliche) 
Kosten für Gesundheitsmaß-
nahmen erstattet werden, 
die nicht im regulären Basis-
krankenversicherungsumfang 
enthalten sind (z. B. Osteo-
pathie-Behandlung) oder der 

Förderung gesundheitsbe-
wussten Verhaltens dienen (z. 
B. Zahnreinigung oder Beiträ-
ge für ein Fitnessstudio) und 
vom Versicherten privat finan-
ziert worden sind.11

In diesem Zusammenhang 
hat die Finanzverwaltung eine 
befristete Vereinfachungsre-
gelung geschaffen.12 Danach 
führen Bonuszahlungen bis 
zu einer Höhe von 150 Euro 
jährlich für jeden Versicher-
ten nicht zu einer Kürzung der 
Sonderausgaben, unabhängig 
davon, ob diese für zusätzli-
che Kosten des Versicherten 
geleistet werden.

Erst ein 150 Euro überstei-
gender Betrag mindert den 
Sonderausgabenabzug, es sei 
denn, der Versicherte weist 
nach, dass Bonuszahlungen 
von mehr als 150 Euro auf 
kostenbasierten Gesundheits-
maßnahmen beruhen. Diese 
Vereinfachungsregelung ist 
jetzt für bis zum 31.12.2024 
geleistete Zahlungen verlän-
gert worden.13
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10
Vorfälligkeits-
e n t s c h ä d i -
gung
als Werbungskosten bei 
den Vermietungsein-
künften

Schuldzinsen, die im Rah-
men der Vermietung einer 

finanzierten Immobilie an-
fallen, sind grundsätzlich als 
Werbungkosten bei den Ver-
mietungseinkünften zu berück-
sichtigen. Entsteht im Zusam-
menhang mit der Veräußerung 
der Immobilie eine Vorfällig-
keitsentschädigung aufgrund 
einer vorzeitigen Ablösung des 
Darlehens, stellt sich die Fra-
ge, ob diese ebenso wie die 
Schuldzinsen als Werbungs-
kosten geltend gemacht wer-
den kann.

Nach Auffassung des Bun-
desfinanzhofs und der Fi-
nanzverwaltung überwiegt 
der Zusammenhang mit der 
Veräußerung.9 Das Vorliegen 
von nachträglichen Werbungs-
kosten bei den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung 
wird daher verneint. 

Eine Vorfälligkeitsentschädi-
gung ist danach ggf. lediglich 
im Rahmen der Besteuerung 
eines privaten Veräußerungs-
geschäfts i. S. von § 23 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 EStG als Ver-
äußerungskosten zu berück-
sichtigen.

Das Finanzgericht Köln10 hat-
te über den Werbungskosten-
abzug einer Vorfälligkeitsent-
schädigung zu entscheiden, 
wenn der nach Tilgung des 
Darlehens verbleibende Er-
lös aus einer Veräußerung 
zur Entschuldung anderer Im-
mobilien genutzt wurde und 
damit zu niedrigeren Wer-
bungskosten bei den anderen 
Vermietungsobjekten führt. 
Das Gericht entschied, dass 
ein Abzug der Vorfälligkeitsent-
schädigung als Finanzierungs-
kosten bei den verbleibenden 
Vermietungsobjekten möglich 
ist, wenn bereits bei Verkauf 
(z. B. im Kaufvertrag) unwider-
ruflich über den verbleiben-
den Betrag zur Tilgung  eines 
Darlehens für ein bestimmtes 
anderes  Objekt verfügt wird. 
Wird der Kaufpreis, wie im vor-
liegenden Fall, zunächst selbst 
vereinnahmt und erst darauf-
folgend über die Teilablösung 
einzelner Darlehen entschie-
den, überwiegt der Zusam-
menhang mit der Veräußerung 
und ein Werbungkostenabzug 
bei den Vermietungseinkünf-
ten ist nicht möglich.

11
Anpassungen
im Steuerrecht aufgrund 
des MoPeG

Kernpunkt des MoPeG14 
ist die Anerkennung der 

Rechtsfähigkeit der (eingetra-
genen) Gesellschaft bürgerli-
chen Rechts (GbR) sowie die 
für alle Personengesellschaf-

ten geltende Aufgabe des zi-
vilrechtlichen Gesamthand-
sprinzips und Einführung des 
Gesellschaftsvermögens. Die 
Beiträge der Gesellschafter so-
wie die für oder durch die Ge-
sellschaft erworbenen Rechte 
und die gegen sie begründe-
ten Verbindlichkeiten sind Ver-
mögen der Gesellschaft und 
nicht mehr gemeinschaftliches 
Vermögen der Gesellschafter. 
Für die Erbengemeinschaft 
und für die bisherige (nicht ein-
getragene) GbR gilt weiterhin 
die Gesamthandsregelung. 

Da hierdurch verschiedene 
steuerliche Regelungen, die 
für die Gesamthand gelten, 
ins Leere laufen würden, soll 
steuerlich die Weitergeltung 
des Gesamthandsprinzips 
gewährleistet werden. Dafür 
sind u. a. folgende Anpassun-
gen vorgenommen worden:15

• In der Abgabenordnung 
wurde insbesondere er-
gänzt, dass bei der Be-
steuerung nach dem 
Einkommen das Gesamt-
handsprinzip weiterhin zu 
beachten ist (§ 39 Abs. 2 
Nr. 2 Satz 2 AO).16

• Im Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuerrecht 
wurde § 2a ErbStG einge-
fügt, der für rechtsfähige 
Personengesellschaften 
die Fortführung des Ge-
samthandsprinzips und die 
Besteuerung auf Ebene 
der Gesellschafter (Trans-
parenzprinzip) klarstellt.

• Durch die Einführung eines 
neuen § 24 GrEStG wird 
die Weitergeltung verschie-
dener grunderwerbsteu-

(09) BFH-Urteil vom 11.02.2014 IX R 42/13 (BStBl 2015 II S. 633); BMF-Schreiben vom 27.07.2015 – IV C 1 –  S 2211/11/10001 (BStBl 2015 I S. 581), Abschn. 5.
(10) FG Köln vom 19.10.2023 11 K 1802/22 (EFG 2024 S. 197).
(14) Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts vom 10.08.2021 (BGBl 2021 I S. 3436).
(15) Siehe das Kreditzweitmarkt-förderungsgesetz (BGBl 2023 I Nr. 411).
(16) Zu weiteren Änderungen der AO vgl. BMF vom 29.12.2023 – IV D 1 – S 0062/23/10005 (BStBl 2024 I S. 12).



(Die Bezüge zu dieser Seite befinden sich auf der folgenden Seite, auf Seite 15.)

erlicher Begünstigungen 
erreicht; danach werden 
Personengesellschaften 
weiterhin für Zwecke der 
Grunderwerbsteuer als 
Gesamthand und deren 
Vermögen als Gesamt-
handsvermögen fingiert. 
Bei Übertragung eines im 
Alleineigentum eines Ge-
sellschafters stehenden 
Grundstücks auf eine Per-
sonengesellschaft wird so 
beispielsweise wie bisher 
keine Grunderwerbsteuer 
erhoben, soweit der Veräu-
ßerer an der Gesellschaft 
beteiligt ist.17 Die Geltung 
der Regelung ist jedoch bis 
zum 31.12.2026 befristet.18 
Der Gesetzgeber plant bis 
zum Ablauf der Frist eine 
umfassende Reform des 
Grunderwerbsteuerrechts, 
die den konkreten Anpas-
sungsbedarf durch die 
Auswirkungen des MoPeG 
berücksichtigen soll. 

12
Kindergeld:
Einheitliche Erstausbil-
dung bei  Unterbrechung 
durch Freiwilligendienst

Ein volljähriges Kind unter 
25 Jahren, das sich in einer 

mehraktigen Ausbildung – 
wie z. B. einem Bachelor- und 
einem darauffolgenden Mas-
terstudium – befindet, kann 
grundsätzlich steuerlich als 
Kind berücksichtigt werden. Im 
Rahmen einer weiteren Aus-
bildung nach Abschluss einer 
Erstausbildung gilt das nur, 
wenn keine Erwerbstätigkeit 

mit mehr als 20 Stunden in 
der Woche ausgeübt wird. Vor 
diesem Hintergrund ist es be-
deutsam, ob es sich bei einem 
weiteren Ausbildungsabschnitt 
noch um den Teil einer ein-
heitlichen Erstausbildung han-
delt.19

Für die Annahme einer einheit-
lichen Erstausbildung müssen 
die Ausbildungsabschnitte 
in einem engen sachlichen 
und zeitlichen Zusammen-
hang stehen. Der sachliche 
Zusammenhang liegt z. B. bei 
derselben Berufssparte oder 
demselben fachlichen Be-
reich vor. Ein enger zeitlicher 
Zusammenhang ist nur dann 
gegeben, wenn das Kind den 
nächsten Teil der mehraktigen 
Ausbildung zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt aufnimmt.20

Der Bundesfinanzhof21 hatte 
in einem aktuellen Urteil dazu 
Stellung genommen, ob die 
Absolvierung eines Freiwil-
ligendienstes i. S. von § 32 
Abs. 4 Buchst. d EStG, wie z. 
B. ein freiwilliges soziales oder 
ökologisches Jahr oder der 
Bundesfreiwilligendienst, den 
zeitlichen Zusammenhang 
zwischen den Ausbildungsab-
schnitten entfallen lässt.

Das Gericht entschied, dass 
der (dokumentierte) vorherge-
hende Entschluss zur Fortset-
zung der Ausbildung nicht für 
einen engen zeitlichen  Zusam-
menhang ausreicht, wenn der 
weitere Ausbildungsabschnitt 
im Hinblick auf einen Freiwilli-
gendienst nicht aufgenommen 
wird, obwohl er grundsätzlich 
begonnen werden konnte. Im 
nachfolgenden Ausbildungs-

13
Darlehen
und Zuschüsse zu Fort-
bildungsaufwendungen

Arbeitnehmer können 
Aufwendungen für die 

berufliche Fortbildung als 
Werbungskosten bei ihren 
Einkünften aus nichtselb-
ständiger Arbeit steuermin-
dernd geltend machen.22 
Übernimmt oder erstattet der 
Arbeitgeber die Fortbildungs-
kosten seiner Arbeitnehmer 
ganz oder teilweise, liegt kein 
steuerpflichtiger Arbeitslohn 
vor, wenn dies in ganz über-
wiegend betrieblichem Inte-
resse des Arbeitgebers er-
folgt.23 Insoweit entfällt dann 
der Werbungskostenabzug 
beim Arbeitnehmer.

Unklar war in diesem Zusam-
menhang, wie der Teilerlass 
eines staatlichen Darlehens 
nach dem Aufstiegsfortbil-
dungsförderungsgesetz steu-
erlich zu behandeln ist. 

Der Bundesfinanzhof24 hat 
nun in einem Fall entschie-
den, in dem neben einem 
direkten Zuschuss zu den 
Fortbildungskosten ein KfW-
Darlehen gewährt wurde, das 
nach bestandener Abschluss-
prüfung zum Teil erlassen 
wurde. Das Gericht sah den 
allein vom Bestehen der Ab-
schlussprüfung abhängigen 
Darlehenserlass bei der be-

abschnitt führte eine Tätigkeit 
von mehr als 20 Wochenstun-
den daher zum Wegfall des 
Kindergeldanspruchs.
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14
Arbeitnehmer
Sparzulage - Erhöhung 
der Einkommensgren-
zen ab 2024

Die Arbeitnehmer-Sparzula-
ge ist eine staatliche Zu-

lage für vermögenswirksame 
Leistungen, die Arbeitgeber 
ihren Beschäftigten entweder 
als Arbeitgeberleistungen zu-
sätzlich zum Lohn ge-währen 
oder aus deren Nettolohn auf 
einen vom Arbeitnehmer be-
nannten Sparvertrag überwei-
sen. Förderungsfähig sind An-
lagen in Produktiv-kapital (z. 
B. Aktien, Wertpapiere, Invest-
ment-fonds-Sparpläne) oder z. 
B. in Bausparverträgen.25

Die Arbeitnehmer-Sparzulage 
beträgt:

• für Beteiligungen am Pro-
duktivkapital 20 %der an-
gelegten Leistungen, so-
weit diese 400 Euro jährlich 
nicht überschreiten;

• für Anlagen in Bausparver-
trägen und bei wohnungs-
wirtschaftlicher Verwen-
dung 9 % der angelegten 
Leistungen, soweit diese 
470 Euro jährlich nicht 
überschreiten.

Voraussetzung für die Ge-
währung der Sparzulage ist, 
dass bestimmte Einkommens-
grenzen (maßgeblich ist das 
zu versteuernde Einkommen) 
nicht überschritten werden. 

Darauf hinzuweisen ist, dass 
die Einkommensgrenzen jetzt 
vereinheitlicht und mit Wirkung 
ab dem 01.01.2024 teilweise 
mehr als verdoppelt wurden, 
und zwar auf 40.000 Euro 
bzw. bei zusammenveranlag-
ten Ehepartnern auf 80.000 
Euro.26

Die höheren Einkommens-
grenzen gelten erstmals für 
vermögenswirksame Leistun-
gen, die nach dem 31.12.2023 
angelegt werden.27

15
Privates
Veräußerungsgeschäft 
nach Teilung eines 
(Wohn-)Grundstücks

Der bei der Veräußerung 
eines Grundstücks ent-

stehende Gewinn ist grund-
sätzlich steuerpflich-tig, wenn 
zwischen der Anschaffung und 
der Veräußerung nicht mehr 
als 10 Jahre liegen. Steuer-
frei ist die Veräußerung dann, 
wenn das Grundstück aus-
schließlich oder mindestens 
im Jahr der Veräußerung und 
in den beiden voran-gegange-
nen Jahren zu eigenen Wohn-
zwecken genutzt wurde (§ 23 
Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG). In 
diesen Fällen ist auch der Ge-
winn steuerfrei, der auf die 
Veräußerung des Grund und 
Bodens entfällt.

Dies betrifft den Grund und Bo-
den allerdings nur insoweit, als 
ein einheitlicher Nutzungs-
und Funktionszusammen-
hang zwischen der Nutzung 
des Gebäudes zu eigenen 
Wohnzwecken und der Nut-
zung des Grund und Bodens 
(z. B. als Garten) gegeben ist. 

Dieser Zusammenhang be-
steht regelmäßig nicht mehr, 
wenn ein Grundstück geteilt 
und der abgeteilte unbebaute 
Grund und Boden innerhalb 
der 10-Jahres-Frist veräußert 
wird. Das gilt auch, wenn der 
veräußerte Grundstückteil zu-
vor z. B. als Garten genutzt 
worden sein sollte.28

Eine Steuerbefreiung für den 
unbebauten Grundstücksteil 
kommt danach nicht in Be-
tracht. Zur Ermittlung des Ver-
äußerungsgewinns sind dem 
Veräußerungserlös die antei-
lig auf den veräußerten Grund 
und Boden entfallenden An-
schaffungskosten gegenüber-
zustellen.

(17) Siehe § 5 Abs. 2 GrEStG.
(18) Vgl. Art. 30 und 36 Abs. 5 Kreditzweitmarktförderungs-
gesetz.
(19) Vgl. § 32 Abs. 4 Nr. 2 Buchst. a EStG, A 20.2.4 Abs. 1 
DA-KG 2023 sowie A 20.2.4 Abs. 3 DA-KG 2023.
(20) Vgl. A 20.2.4 Abs. 2 Satz 5 bis Satz 8 DA-KG 2023.
(21) BFH-Urteil vom 12.10.2023 III R 10/22.
(22) Bei Selbständigen kommt für Fortbildungsaufwendun-
gen entsprechend ein Betriebsausgabenabzug in Betracht. 
(23) Siehe dazu R 19.7 LStR.
(24) BFH-Urteil vom 23.11.2023 VI R 9/21.
(25) Vgl. im Einzelnen das Fünfte Vermögensbildungs-
gesetz.
(26) Siehe § 13 Abs. 1 Fünftes Vermögensbildungsgesetz; 
Art. 34 des Zukunftsfinanzierungsgesetzes (BGBl 2023 I 
Nr. 354).
(27) Siehe § 17 Abs. 17 Fünftes Vermögensbildungsgesetz; 
Art. 34 des Zukunftsfinanzierungsgesetzes (BGBl 2023 I 
Nr. 354).
(28) BFH-Urteil vom 26.09.2023 IX R 14/22; siehe auch 
Informationsbrief Oktober 2023 Nr. 2.
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ruflichen Aufstiegsförderung 
als „Ersatz von Werbungskos-
ten aus in der Erwerbssphäre 
liegenden Gründen“ an, der 
zu Arbeitslohn führt. Im Jahr 
des Erlasses wurden daher 
die Einnahmen aus nichtselb-
ständiger Arbeit um den Er-
lassbetrag erhöht.




